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Nr. B 0823/2022 
vom 20.10.2022 

 
 

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben 2022  
BV „Neubau einer Kindertageseinrichtung in Altkirchen“ 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt, die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe für das 
Haushaltsjahr 2022 im Vermögenshaushalt:  
 
 
in Höhe von    300.000 Euro 
    (i. W. dreihunderttausend Euro) 
 
 
HHSt. 46420.94010  Kindertagesstätte Altkirchen - Neubau 
    alter Planansatz: 1.200.000 Euro 

neuer Planansatz: 1.500.000 Euro 
Erhöhung:  300.000 Euro 

 
 

Die Deckung der überplanmäßigen Mehrausgabe erfolgt durch eine Entnahme aus der HHSt. 
88300.34000 (sonstiges Grundvermögen, Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken). 
In dieser Haushaltstelle wurden mehr Einnahmen erzielt als geplant.  
 (laut Beschlussvorlage) 
 
 

Abstimmungsergebnis:  Gesetzl. Anzahl der Mitglieder des Stadtrates  : 31 
    davon anwesend     : 24 
    Ja-Stimmen      : 24 
    Nein-Stimmen      :   0 
    Stimmenthaltungen     :   0 
 
 

Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO waren keine Mitglieder von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

  



Beschluss des Stadtrats Schmölln Nr.: 0823/2022 vom 20.10.2022 

 
 

Schmölln, den 20. Oktober 2022 
 
 
 
 
Dr. Werner 
Vorsitzende des Stadtrates 
 
 
 
 
Schrade                     Siegel 

Bürgermeister 
 
 
F.d.R. 
 
 
 
 
J. Rödel 
Leiterin Hauptamt 
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